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1. Einleitung 

 

1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplans       

 

Gemäß § 1 Baugesetzbuch (BauGB) Abs. 1 ist es Aufgabe der Bauleitplanung, „die 

bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses 

Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten“. Nach Abs. 3 sind Bauleitpläne „aufzustellen, 

sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist“. 

   

Die Ziele des Bebauungsplanes sind dabei die nachhaltige städtebauliche Entwicklung der 

Ortsgemeinde unter Wahrung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 

Anforderungen auch im Hinblick auf künftige Generationen und die Gewährleistung einer 

dem Allgemeinwohl dienenden sozialgerechten Bodennutzung.  

 

Die Ortsgemeinde Eichelhardt gehört in der kommunalen Verwaltungsstruktur zur 

Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und erstreckt sich im Wesentlichen entlang 

der B 256 sowie der K 40 und K 42. Sie grenzt im Norden an die Ortsgemeinde Isert und 

im Südwesten an die Ortsgemeinde Mammelzen an. Die Stadt Altenkirchen als 

städtisches Zentrum der Verbandsgemeinde und als regionalplanerisches Mittelzentrum 

liegt etwa 5 km Luftlinie südwestlich von Eichelhardt und ist in einer Fahrzeit von 7 min 

(Google Maps) erreichbar. 

An die bebaute Ortslage schließt sich im Norden und Osten größtenteils Wald, im Süden 

landwirtschaftlich genutzte Fläche in Form von Wiesen und Feldern an. 

Topographisch liegt Eichelhardt am Rand eines Höhenplateaus. Das Gelände fällt 

Richtung Nordosten ins Nistertal ab. 

Das Plangebiet, auf dem die Ortsgemeinde Eichelhardt durch diesen Bebauungsplan 

Baurecht schaffen will, liegt östlich der B 256 und wird auch über diese erschlossen. Die 

Fläche ist bereits gewerblich durch die Fa. Schumacher Group genutzt. Weiterhin befindet 

sich auf der Fläche ein Sportplatz sowie ein Dorfgemeinschaftshaus. 

Nördlich des Plangebietes schließen sich weitere gewerbliche Bauflächen an, westlich 

jenseits der B 256 liegen Misch- und Wohngebiete. Östlich und südlich grenzt Wald an das 

Plangebiet an. 
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Topographisch weist das Plangebiet kaum Gefälle auf. 

 

Die Fa. Schumacher GmbH plant ein zentrales Logistikzentrum in der Siegener Straße 10. 

In diesem Zusammenhang sollen auch Teilbereiche der Produktion nach 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert werden. 

Bereits im Jahr 1998 wurden die nötigen Grundstücke für die geplante Erweiterung von 

der Ortsgemeinde Eichelhardt gekauft. 

Durch die geplante Errichtung der neuen Logistikhalle wird ein großer Teil des 

bestehenden Parkplatzes überbaut. Daher wurde im Randbereich zum Wald ein neuer 

Parkplatz geplant. Eine Baugenehmigung hierfür liegt bereits vor und die Umsetzung des 

Bauvorhabens ist gestartet. Die Fertigstellung des Parkplatzes ist für Ende Februar 2024 

geplant. Der Start des Hallenneubaus ist für das erste Quartal 2024 anvisiert. 

Ziel und Zweck dieses Bebauungsplans ist die Schaffung von Baurecht zur Realisierung 

der geplanten Nutzungen im Zusammenhang mit den dafür notwendigen baulichen 

Veränderungen. Dabei sollen die baulichen Veränderungen im Einklang mit einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung von Eichelhardt und insbesondere mit dem auf 

der anderen Straßenseite der B 256 gelegenen Mischgebiet stehen. 

Um einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und langjährigen Arbeitgeber am Standort zu halten, 

ist es wichtig, diesem auch Perspektiven für eine notwendige Erweiterung zu geben. 

Genau dies soll durch den vorliegenden Bebauungsplan erreicht werden. 

Durch das Bebauungsplanverfahren sollen die unterschiedlichen städtebaulichen, 

ökologischen und sozialen Ansprüche an den Siedlungsraum abgewogen und im besten 

Fall zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden.  

 

 

1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung in der 

Planung  

 

Baugesetzbuch 

Die zu erfüllenden Anforderungen an die Bauleitplanung leiten sich primär aus § 1 (6) 

Baugesetzbuch (BauGB) ab. Darin sind nach Ziffer 7 die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Dies 

bedeutet insbesondere 
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a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, 

insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 

Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Buchstaben a, c und d.“ 

 

Ergänzend legt § 1a BauGB in Abs. 2 Satz 1 fest: „Mit Grund und Boden soll sparsam und 

schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 

Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung 

der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 

und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf 

das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 

genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.“ 

 

Wasserhaushaltsgesetz 

In §1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Abs. 1 ist festgelegt: „Zweck dieses Gesetz ist es, 

durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 

Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.“ 

 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
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Nach §1 Abs.1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist es Zweck dieses Gesetzes, 

„Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 

und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem 

Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.“ Nach §3 Abs.2 sind 

Immissionen „...auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen.“ 

 

Landesbodenschutzgesetz 

Ziele des Bodenschutzes sind nach §2 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG): „Die 

Funktionen des Bodens sind ... nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Dies 

beinhaltet insbesondere 

1. die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher 

Bodenveränderungen, 

2. den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen 

Einwirkungen auf die Bodenstruktur, 

3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem 

durch Begrenzung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf 

das notwendige Maß, 

4. die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie 

hierdurch verursachten Gewässerverunreinigungen.“ 

 

Landesentwicklungsprogramm und Regionaler Raumordnungsplan 

Das Landesentwicklungsprogramm weist ein differenziertes Leitbild für den 

Ressourcenschutz für Grundwasser, Boden, Klima/Luft, Standortpotentiale für Pflanzen 

und Tiere sowie landschaftsgebundene Erholung mit dem Ziel aus, in den regionalen 

Raumordnungsplänen nach Abwägung mit anderen Belangen Vorrangbereiche für den 

Ressourcenschutz auszuweisen.  

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne „den Zielen der Raumordnung anzupassen“, 

während Grundsätze der Raumordnung in die Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB 

einzustellen sind. Für das Gebiet dieses Bebauungsplans gelten die Aussagen des 

Landesentwicklungsprogramms IV von Rheinland-Pfalz mit seiner dritten 

Teilfortschreibung (LEP IV, 2017), die im Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-

Westerwald (ROP, 2017) präzisiert werden. 
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Bei Eichelhardt handelt es sich laut dieser Pläne nicht um einen zentralen Ort, in denen 

grundsätzlich die Gewerbestandorte zu konzentrieren sind. Allerdings soll darüber hinaus 

auch den Bedürfnissen örtlicher Gewerbebetriebe durch die Ausweisung kleinerer, 

bedarfsorientierter und dezentral konzentrierter Gewerbeflächen Rechnung getragen 

werden. Da es sich bei dem Plangebiet um einen vorhandenen Gewerbestandort handelt, 

auf welchem dem ansässigen Betrieb lediglich die Möglichkeit zur Expansion gegeben 

werden soll, steht die Planung insoweit den Grundsätzen der Raumordnung nicht 

entgegen. 

Weiterhin grenzt das Plangebiet an ein Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus an. „In 

den Vorbehaltsgebieten Erholung und Tourismus soll die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

von Natur und Landschaft nachhaltig geschützt und die Landschaft in ihrer Funktion als 

Raum für die naturnahe, landschaftsgebundene, stille Erholung der Bevölkerung erhalten 

und entwickelt werden. In diesen Räumen soll dem Schutz des Landschaftsbildes bei 

raumbedeutsamen Entscheidungen ein besonderes Gewicht beigemessen werden.“1 Bei 

dem Plangebiet handelt es sich um einen bestehenden Gewerbestandort, der zur freien 

Landschaft hin durch einen Wald abgeschirmt ist. 

Die geplante Gebietsausweisung befindet sich somit im Einklang mit den Grundsätzen der 

Raumordnung. Ziele der Raumordung stehen der Aufstellung des Bebauungsplans 

erkennbar nicht entgegen. 

 

Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Alt-Verbandsgemeinde 

Altenkirchen ist der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplans zum größten Teil 

als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Fläche des derzeitigen Sportplatzes ist als 

Fläche für Sport- und Spielanlagen – Zweckbestimmung Sportanlagen dargestellt. Somit 

ist der Bebauungsplan in Teilen nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Normalerweise ist für die Aufstellung eines Bebauungsplanes, der nicht aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt ist, zumindest die parallele Änderung des 

Flächennutzungsplans in einem gesonderten Verfahren erforderlich (§ 8 Abs. 3 BauGB). 

Gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der nicht aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt ist, als vorzeitiger Bebauungsplan ohne parallele 
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Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellt werden, wenn Gebiets- oder 

Bestandsänderungen der Gemeinde stattgefunden haben. Dies ist bei der 

Zusammenlegung der alten Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld der Fall. 

Mit den Planungen für die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans für das gesamte 

neue Verbandsgemeindegebiet wurde bereits begonnen, das Verfahren wird aber noch 

einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Der vorzeitige Bebauungsplan kann nur aufgestellt werden, wenn dringende Gründe es 

erfordern und der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 

Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird. Die Schaffung von 

Entwicklungsmöglichkeiten für ein ortsansässiges gewerbliches Unternehmen ist ein 

dringender Grund, da sowohl ein wohnortnahes Arbeitsplatzangebot als auch die 

Standorttreue von bestehenden Betrieben wichtige Aspekte der gemeindlichen 

Entwicklung sind. Aufgrund des nationalen und internationalen wirtschaftlichen 

Wettbewerbs, dem sich die Betriebe stellen müssen, können erforderliche Expansionen 

nicht bis zum Abschluss des Flächennutzungsplanverfahrens zurückgestellt werden. Die 

Folge wäre eine Abwanderung des Betriebs und das Entstehen von größeren 

Konversionsflächen, was nicht im Interesse der gemeindlichen Entwicklung liegt. 

Der vorzeitige Bebauungsplan steht auch nicht der beabsichtigten städtebaulichen 

Entwicklung der Gemeinde entgegen. Die gewerbliche Erweiterung verdrängt den 

bestehenden Sportplatz sowie das Vereinsheim. Auch in die Konzeption des neuen 

Flächennutzungsplans wurde sowohl die in diesem Bebauungsplan erfolgende 

Erweiterung des Gewerbegebiets als auch der neue Standort für Sportplatz und 

Vereinsheim integriert. 

 

 

Planung Vernetzter Biotopsysteme 

Der Planungsbereich liegt im Landschaftsraum 324.81 Altenkirchener Hochfläche in der 

Großlandschaft Westerwald. Die Altenkirchener Hochfläche stellt zusammen mit der 

westlich anschließenden Asbacher Hochfläche das unterste, nordwestlich vorgelagerte 

Stockwerk des Westerwaldes dar. Es handelt sich insgesamt um eine Hochmulde auf 280 

bis 330 m ü.NN, die sich durch deutliche Anstiege zu den östlich und südlich 

anschließenden Landschaftsräumen abhebt. Auf den trockeneren breiten 
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Hochflächenrücken und Riedeln herrscht Ackerland im Wechsel mit kleinen Waldparzellen 

vor. Wald bedeckt auch die steilen Talhänge. 

Nach der Planung Vernetzter Biotopsysteme (VBS) für den Kreis Altenkirchen (1993) gilt 

hier folgendes Planungsleitbild: „In der Planungseinheit steht der Erhalt und die 

Entwicklung extensiv genutzter Biotoptypen in einer großflächig intensiv landwirtschaftlich 

genutzten Landschaft im Vordergrund.“ 

Sowohl in der Bestands- auch der Zielekarte der VBS ist der Planungsbereich nicht als 

Biotopbereich erfasst.  

Der östlich angrenzende Wald ist sowohl in der Bestands- als auch in der Zielekarte 

lediglich als „übrige Wälder und Forsten, nicht in der Biotopkartierung erfasst“ dargestellt.  

Zu den Prioritäten aus landesweiter Sicht, deren „kurzfristige Realisierung ... von 

besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in Rheinland-Pfalz“ ist, gehören im 

weiteren Umfeld nur Wälder an den Einhängen zur Nister.  

 

Der Landschaftsplan (LP) der VG Altenkirchen wurde in den Flächennutzungsplan 

eingearbeitet.  

 

 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltfaktoren  

 

2.1. Geologie und Relief 

Die geologischen Ausgangsbedingungen bilden die Grundlage für die naturräumliche 

Gliederung eine Landschaft und sind darüber hinaus bestimmende Determinanten für die 

anderen abiotischen Faktoren wie Relief, Boden, Klima und Wasserverhältnisse und die 

daraus ableitbaren biotischen Komponenten.  

Nach der VBS sind im Plangebiet Tonschiefer mit Grauwacke-Einschaltungen 

vorherrschend.  

Durch die massive anthropogene Überprägung durch Bebauung, gewerbliche Nutzung, 

Flächen für Verkehr und Sport sind die geologisch-pedologischen Ausgangsbedingungen 

von geringer Auswirkung.  

 

2.2. Boden 
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Die Klimaxböden des Westerwalds sind Braun- und Parabraunerden. Der Basalt verwittert 

zu mineralreichem, dunklem Lehm, der durch seine hohe Wasserspeicherkapazität meist 

schwer und kalt ist.  

Aus diesen Ausgangsgesteinen entwickelten sich Pseudogley-Braunerden, 

Parabraunerden sowie Pseudogleye mit geringer bis maximal mittlerer Entwicklungstiefe. 

Die Bodenart ist als lehmiger Schluff bis schluffig-toniger Lehm, oft skeletthaltig, 

anzusprechen.   

Die lehmigen Böden besitzen hinsichtlich des Eintrags von Schadstoffen eine hohe 

Anfälligkeit, andererseits wird durch das gute Filtervermögen der Deckschichten der 

Grundwasserkörper vor Verunreinigungen geschützt.  

Die in 2.1. genannte nutzungsbedingte Überprägung hat die natürliche Bodenentwicklung 

gestört, große Flächen sind bereits versiegelt oder naturfern überdeckt. Lediglich die 

Gehölze und mit Einschränkung auch die Rasenflächen gründen auf gewachsenen 

Bodenprofilen.  

 

2.3. Klima  

Das Regionalklima des Kreises Altenkirchen wird durch ein ozeanisches, wintermildes, 

feuchtes Hügellandklima in typischer Luvlage mit überwiegend westlichen Winden 

geprägt. Die Jahresmitteltemperatur beträgt etwa 7°- 8°C mit vergleichsweise geringen 

jahreszeitlichen Temperaturgegensätzen. Durchschnittlich fallen in Altenkirchen etwa 870 

mm Niederschlag, die relativ gleichmäßig über das Jahr verteilt sind.  

Mikroklimatisch wird der Planungsraum von den geschlossenen Waldbeständen bestimmt, 

die i.d.R. als Frischluftproduktionsfläche fungieren.  

Die Bewertung der bioklimatischen Verhältnisse ergibt eine Lage außerhalb der 

lufthygienischen Belastungsgebiete.  

 

2.4. Wasserhaushalt 

Grundwasser 

Obwohl im Vergleich mit den Basalten devonische Schiefer weniger gute 

Grundwasserspeicher darstellen, bestehen zusammen mit den hohen Niederschlägen der 

Region günstige Bedingungen für die Grundwasserneubildung. Es ist nur eine schwache 

Grundwasserversauerung zu verzeichnen, die Grundwasserüberdeckung ist mittel. Die 

schwer durchlässige Deckschicht von Lehm und Deckschutt bewirkt eine mittlere 
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Verschmutzungsempfindlichkeit, behindert jedoch auch bis zu einem gewissen Grad das 

Eindringen des Niederschlags in den Untergrund 

Wasserschutzgebiete befinden sich nicht im Umfeld und sind von der Planung nicht 

betroffen. 

 

Oberflächengewässer 

Der Planungsbereich liegt nördlich der Wasserscheide zwischen Sieg und Wied und 

gehört zum Einzugsgebiet der Sieg. Er entwässert über Quellbäche des Ehrlichsseifens  

nach Osten in die Nister. 

 

 

2.5. Lebensräume und Arten 

Heutige potentielle natürliche Vegetation (HpnV) 

Die HpnV gibt an, welche Vegetationseinheiten sich aufgrund der standörtlichen 

Gegebenheiten als Sukzessionsendstadien in einem bestimmten Gebiet einstellen 

würden. Ohne menschlichen Einfluss wären der Untersuchungsraum und seine 

Umgebung flächendeckend bewaldet.  

Auf dem mäßig basenarmen, frischen Standort würde entsprechend der natürlichen 

Standortbedingungen typischer Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum typicum) 

basenarmer Silikatböden mittlerer Feuchte des Berg- und Hügellandes stocken. Der 

Typische Hainsimsen-Buchenwald ist in allen Vegetationsschichten artenarm, in der 

Baumschicht können der Buche je nach Höhenlage Eichen und Bergahorn beigesellt sein. 

Eine Strauchschicht fehlt meist völlig. In der typischerweise nur wenige Prozente 

deckenden Bodenvegetation finden sich v.a. Gräser: die namengebende Weiße 

Hainsimse, die Pillensegge und die Schlängelschmiele. Eine der wenigen auffälligen, 

regelmäßig anzutreffenden Blütenpflanzen ist der Sauerklee. Ein Frühjahrsaspekt fehlt, da 

auf den Standorten keine Geophythen vorkommen. An den Waldsäumen finden sich u.a. 

Besenginster, Heidekraut, Salbeigamander und Wachtelweizen ein. 

Auf der Verebnung tritt in einer relativ basenreichen Ausbildung ansonsten armer 

Verhältnisse (d.h. mäßig basenarm) der Flattergras-Hainsimsen Buchenwald (Luzulo-

Fagetum milietosum) auf.  

Die Flattergras-Ausbildung ist gegenüber dem Typischen Hainsimsen-Buchenwald durch 

das Auftreten einiger Arten charakterisiert, die ihre Schwerpunktvorkommen in den 

anspruchsvolleren Laubwäldern besitzen. Dazu gehören Flattergras, Hain-Rispengras, 
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Wurmfarn und Waldveilchen. Diese Arten treten in einigen Beständen des Flattergras-

Hainsimsen-Buchenwaldes als nahezu einzige Arten auf; typisch sind aber Bestände, in 

denen sie mit der Hainsimse und den anderen Säurezeigern gemeinsam vertreten sind. 

 

 

Lebensraumtypen  

Die Einordnung der Biotoptypen und Zusatzcodes entspricht dem Biotoptypenkatalog der 

Biotopkartierung Rheinland-Pfalz, Stand 03/2010, (s. hierzu Bestands- und Konfliktkarte). 

Aufnahmezeitpunkt: April – Juni 2012.  

Hier und im Folgenden werden nur die Biotope beschrieben und bewertet, die - zumindest 

teilweise - in die Verlustbilanz einfließen (Nummerierung s. Tabelle 1).   

 

BJ Siedlungsgehölz 

1. Alte Ausprägung, 1750m2 

Der ökologisch wertvolle Gehölzstreifen entlang der B 256 besteht aus alten, großkronigen 

Eichen (Quercus sp.) mit BHD bis ca. 1m. Daneben auch, meist schwächer 

dimensionierte, Vogelkirschen (Prunus avium), Bergahorn (Acer pseudoplatanus). V.a. im 

Randbereich auch Birke (Betula pendula) oder Hainbuche (Carpinus betulus) und 

verschiedene Sträucher wie Hasel (Corylus avellana) und Eingriffliger Weißdorn 

(Crataegus monogyna).  

 

2. Junge Ausprägung, 550 m2 

Ca. 20jährige Baumreihe östlich des Sportplatzes ohne Gehölzunterwuchs auf gemähtem 

Grünlandstreifen.   

 

H Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HU3 Sportrasen, 4900 m2 

3. Artenarme Rasenfläche um den Sportplatz und auf einer nordöstlich angrenzenden 

Freifläche. Hoher Gräseranteil, aufgrund häufiger Mahd äußerst geringer Anteil an 

Blütenpflanzen. Die Fläche wird zur Erprobung von Schneidsystemen der Fa. 

Schumacher genutzt.  
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Faunistische Hinweise 

Im Rahmen der Geländeaufnahme wurden Vogelarten der Siedlungsbereiche und von 

Gehölzstrukturen nachgewiesen, die als häufig vorkommend und relativ 

störungsunempfindlich einzuschätzen sind (Amsel, Blaumeise, Eichelhäher, Elster, 

Kohlmeise, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen).  

Die wenig ausgeprägten Säume und Raine sowie der Sportrasen bieten für 

blütenbesuchende Insekten und Bewohner höherer, strukturierter Krautvegetation keine 

Lebensraumbedingungen.  

Das potentielle Fledermausvorkommen wurde einer speziellen Erfassung unterzogen, s. 

Anhang 2.  Im Waldrandbereich entlang der Ostgrenze des Planungsbereichs und im 

Umfeld des straßenparallelen Gehölzstreifens konnten nur einzelne Individuen weniger 

Arten festgestellt werden. Über dem sehr arten- und blütenarmen Grasland wurden keine 

jagenden Fledermäuse detektiert.  

Aufgrund der gewerblichen Nutzungen, der Verkehrsflächen und des Sportbetriebes treten 

für alle potentiell auftretenden Faunenelemente deutliche Störungen auf.  

Im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) 

sind für die Rasterzelle 408 5618 im Rahmen des FT/FP Artennachweises keine 

planungsrelevanten Arten angegeben.  

 

2.6. Schutzgebiete 

Es befinden sich keine Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder Geschützten 

Landschaftsbestandteile im Bereich der Planungsfläche. Auch ein übergeordneter 

Landschaftsschutz nach § 18 (Nationalpark), § 19 (Biosphärenreservat) oder § 21 

(Naturpark) LNatSchG besteht nicht. 

Das B-Plangebiet liegt am Westrand des LSG „Nistertal“, dessen Westgrenze im 

Planungsraum von der B 256 gebildet wird.  

Das nächste in der Biotopkartierung erfasste Objekt sind „Drei Quellbachtälchen mit 

Buchenwald O Eichelhardt“ BK-5212-0303-2009, der in ca. 300m Entfernung vom Ostrand 

des B-Planbereichs beginnt. Die Quellbäche sind auch in der Biotoptypenkartierung nach 

§ 30 BNatSchG erfasst.  

Nach Natura 2000 ausgewiesene Schutzgebiete befinden sich nicht im Planungsraum 

oder seiner unmittelbaren Umgebung. Die nächsten Flächen des FFH-Gebiets 5212-303  

„Nistertal und Kroppacher Schweiz“ findet sich im Nordosten des Planungsbereichs in fast 

1000m Entfernung in einem größeren Waldgebiet.  
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2.7. Landschaftsbild und Erholung 

Aufgrund der anthropogenen Überprägung und Nutzungseinflüssen ist der 

Planungsbereich hinsichtlich des Landschaftsbilds und der Erholung in freier Natur von 

untergeordneter Bedeutung. Das Landschaftsbild wird von den Baulichkeiten des bereits 

bestehenden Gewerbegebiets deutlich dominiert.  

Spezielle natur- oder kulturhistorische Zielpunkte existieren nicht. Sportplatz und 

Dorfgemeinschaftshaus stellen Ziele für Freizeitbetätigungen dar. 

Die aufgrund der Lage am Oberhang gegebene Sichtbarkeit der Eingriffsfläche von Osten 

wird durch den vorgelagerten Laubwaldbestand gemindert. Von der Wohnbebauung im 

Westen her ist der Planbereich durch den straßenparallelen Gehölzstreifen verdeckt.  

Eine deutliche Vorbelastung ist durch die Zerschneidungswirkung, Verlärmung und den 

Abgaseintrag durch die B 256 sowie das vorhandene G-Gebiet gegeben.  

 

2.8. Raumnutzungen 

s.1.1. 

 

2.9. Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich und seinem Wirkraum sind keine Vorkommen von Kultur-, Bau- und 

Bodendenkmälern oder anderen wertvollen Bestandteilen der Kulturlandschaft bekannt. 

 

2.10. Mensch und Siedlung 

Im unmittelbaren Umfeld des Planungsbereichs finden sich keine Wohngebiete, sie liegen 

westlich jenseits der B 256.  

In der Hauptemissionsrichtung nach Osten befinden sich in der näheren Umgebung keine 

Siedlungen.  

 

2.11. Zusammenfassende Bewertung 

Die im Natur- und Kulturraum in Anspruch genommenen Flächen sind hinsichtlich ihrer 

Wertigkeit als unterdurchschnittlich einzuordnen.   

Innerhalb des Planungsbereichs liegen keine aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes 

wertvollen Flächen. Lediglich der Altholz-Gehölzstreifen entlang der B 256 im Nordteil des 

B-Plan-Gebietes weist naturnahe, ökologisch wertvolle Strukturen auf, die auch aus 

faunistischer Sicht den potentiell am höchsten zu bewertenden Teillebensraum dar.  
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Eine deutliche Vorbelastung ist durch die Zerschneidungswirkung, Verlärmung und den 

Abgaseintrag durch die B 256 sowie das vorhandene G-Gebiet gegeben.  

 

 

3. Entwicklungsprognose ohne das Vorhaben 

 

Die Status-Quo-Prognose beschreibt die voraussichtliche Weiterentwicklung der 

betrachteten Landschaftspotentiale ohne das geplante städtebauliche Vorhaben. Sie folgt 

aus der Bestandsaufnahme der Landschaftsfaktoren und der Raumnutzungen.  

Ohne die Ausweisung und spätere Bebauung des Plangebietes ist mit einer Fortführung 

der Freizeitnutzung zu rechnen.  

 

 

4. Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchführung  

          der Planung 

 

Erläuterungen zum Plankonzept 

Das Plankonzept sieht die Ausweisung nahezu der gesamten Fläche als Gewerbegebiet 

vor. Neben den bestehenden gewerblich genutzten Flächen wird somit der Sportplatz, das 

Vereinsheim sowie eine Wiese nördlich des Sportplatzes gewerblich überplant. Für den 

Sportplatz und das Vereinsheim wurden bereits Ersatzstandorte am südlichen Ortsrand 

von Eichelhardt gefunden. 

Entlang der B 256 soll die bestehende Gehölzpflanzung insbesondere mit den hohen 

Laubbäumen erhalten bleiben. Diese Bepflanzung bietet eine wirksame optische 

Abschirmung der großen Baukubaturen des Gewerbegebietes gegenüber der 

Mischbebauung auf der anderen Straßenseite der B 256. An der bestehenden Zufahrt zum 

Betriebsgelände an der B 256 wird die Grünfestsetzung unterbrochen. Die Zufahrt soll 

jedoch von der Hauptzufahrt zu einer Nebenzufahrt herabgestuft werden. Die Hauptzufahrt 

zum Betriebsgelände soll entsprechend der dem Bebauungsplan zugrunde liegenden 

Konzeption von Norden über die Dr. Heinrich-Stein-Straße erfolgen, die wiederum in die 

B 256 einmündet. 

Die Erschließung der Waldflächen im Außenbereich erfolgte bisher über das 

Betriebsgelände der Schumacher GmbH. Aufgrund der angestrebten baulichen 

Erweiterungen soll diese an den nördlichen Rand des Plangebiets verlegt werden. Eine 
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entsprechende Abstimmung mit der Forstverwaltung und die bauliche Genehmigung 

wurde bereits erteilt. 

 

 

4.1. Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

 

 Baubedingte Wirkfaktoren 

 Auswirkungen durch den Baubetrieb erfolgen sowohl aufgrund zeitlich begrenzter 

als auch dauerhaft wirksamer Faktoren. Grundsätzlich sind alle potentiellen 

Beeinträchtigungen während der Bauphase durch geeignete Schutz- und 

Vermeidungsmaßnahmen gering zu halten. Die wesentlichen Auswirkungen in der 

Bauzeit sind: 

• Bodenverdichtung durch Baufahrzeuge auf Zufahrtswegen und Baustellen 

• Bodenumlagerung gewachsener Bodenprofile bei der Anlage von 

Verkehrsflächen und Errichtung von Gebäuden 

• Kontaminierung des Oberbodens durch Baustelleneinrichtungen und Lagerung 

von Schmier- und Betriebsstoffen 

• Lärm-, Schadstoff- und Staubemissionen durch den Baubetrieb 

• Flächeninanspruchnahme für Baulager und –straßen, verbunden mit der 

Beseitigung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 

 

Davon stellen lediglich die Emissionen und die Flächeninanspruchnahme für 

baubedingte Anlagen einen temporären, nur vorübergehend wirksamen Faktor dar. 

Deren Folgen können jedoch auch nach Beendigung der Baumaßnahmen anhalten, 

z.B. hinsichtlich der eingetragenen Schadstoffe, der Bodenverdichtung oder der 

Beseitigung von Biotopen. Auch die anderen Wirkfaktoren können die Basis für 

dauerhafte Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Grundwasser und 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen sein.  

 

 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

 Die anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren eines Gewerbegebietes sind 

gegenüber den baubedingten Auswirkungen als erheblicher und nachhaltiger 

anzusehen. Sie verändern und beeinträchtigen die Landschaftsfaktoren und 

Nutzungsansprüche an die Landschaft i.d.R. stark. Ihre Folgen treten dauerhaft und 
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anhaltend auf. Aufgrund der bestehenden gewerblichen Nutzung und für 

Verkehrsflächen ist der Vorwert des Planungsbereichs deutlich gemindert und die 

Wirkfaktoren treten nur kleinflächig auf.  

 Als wesentliche anlagebedingte Effekte des Projektes sind zu nennen: 

• Beseitigung von Biotopstrukturen als Lebensräume von Tieren und Pflanzen 

• Abtrag des gewachsenen und biologisch aktiven Oberbodens   

• Neuversiegelung speicherfähiger und wasserdurchlässiger Flächen    

• Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes sowohl durch die Beeinflussung der 

Grundwasserneubildungsrate als auch durch die Veränderung des 

Niederschlagsabflussregimes  

• Flächenverbrauch und Nutzungsumwandlung mit Beseitigung des biotischen 

Ertragspotentials 

 

 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

 Aufgrund der Intensivierung der Nutzung des Gewerbegebietes sind zukünftig keine 

gravierenden Funktionsbeeinträchtigungen der Landschaftspotentiale zu erwarten. 

Aufgrund der bereits bestehenden gewerblichen Nutzung und für Verkehrsflächen 

ist der Vorwert des Planungsbereichs deutlich eingeschränkt.    

• Beunruhigung und Störung der Fauna ökologisch bedeutsamer Bereiche 

(Gehölzstrukturen, Säume) auch in den Randbereichen 

• Evtl. erhöhter (Schad-)Stoffeintrag durch Gewerbe- und Industriebetriebe  sowie 

Verkehr 

• Belastung des Grundwasserhaushaltes durch eine verringerte 

Grundwasserneubildungsrate 

• Erhöhter Verbrauch von Trinkwasser 

• Erhöhter Eintrag von belastetem Wasser in Kanalisation und Kläranlagen 

• Einschränkung der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen 

durch Immissionen und Verkehr 

• Lärmbelastung durch Verkehr und Grundstücksnutzung 

 

4.2. Auswirkungen auf die Landschaftspotentiale 

 

4.2.1. Boden 

Die Baufläche innerhalb des Geltungsbereichs von ca. 4,94 ha nimmt 4,56ha ein.  
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Insgesamt ist durch Nebenanlagen, Zufahrten oder Parkflächen von einer potentiellen 

Neuversiegelung des gesamten Eingriffsbereichs auszugehen, dadurch wird das 

Bodengefüge von biologisch aktiven Flächen zerstört. Gewachsene Bodenprofile mit ihren 

Bodenstruktureigenschaften gehen verloren. Damit verbunden ist der Verlust oder die 

Beeinträchtigung von bodentyp- und bodenartspezifischen Speicher-, Filter- und 

Lebensraumfunktionen. Die Versiegelung bewirkt den Verlust von biologisch aktiven 

Flächen und Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Der vertikale Stoffaustausch (Luft, 

Niederschläge, Nährstoffe und Organismen) wird unterbunden, die Bodenstruktur und das 

Bodenleben (Bodenflora und –fauna) werden beeinträchtigt. Funktionen der Infiltration und 

der Speicherung von Niederschlagswasser, Wärmeeinstrahlung und –transport im Boden 

und in der bodennahen Atmosphäre werden verhindert.  

Im Zuge der Bauarbeiten kommt es über die eigentlichen Bauflächen hinaus zu 

Beeinträchtigungen des Bodengefüges und der Horizontabfolge sowie der Lebensraum- 

und Ertragsfunktion von Böden durch Flächenbeanspruchung, Bodenauf- und -abtrag und 

Bodenverdichtung (Lagerplätze und Arbeitsraum) sowie Verunreinigungen. Das Ausmaß 

ist im Vorfeld nicht quantitativ zu erfassen, potentiell ist davon der gesamte 

Eingriffsbereich betroffen.  

Wenn der im Zuge der Bauarbeiten anfallende Erdaushub nicht wieder auf den 

Baugrundstücken eingebaut werden kann, ist er anderweitig zu verwenden oder, falls das 

nicht möglich ist, auf geeigneten Deponien fachgerecht zu entsorgen. Neben 

vorübergehenden Beeinträchtigungen der Bodenstruktur und der Bodenlebewelt entsteht 

dadurch vor allem eine Belastung der Deponien.  

 

4.2.2 Klima  

Baubedingte Beeinträchtigungen des Klimas entstehen durch Inanspruchnahme von 

Vegetationsflächen und damit Frischluftproduktionsflächen, die für den Arbeitsraum, 

Lagerflächen o.ä. benötigt werden. 

Für die unmittelbaren Anlieger ist mit Belästigungen durch eine Erhöhung des Verkehrs 

und Störungen durch Lärm, Staubemissionen und Erschütterungen zu rechnen. 

Bei Realisierung der Bebauung kommt es aufgrund der Versiegelung und Anlage von 

Verkehrsflächen zu einem Verlust von 6270 m2 Vegetationsflächen, die somit auch für die 

Kaltluftentstehung entfallen. 

Befestigte Flächen verursachen zudem einen geringeren Wärmeumsatz bei der 

Verdunstung und somit eine Erhöhung der Lufttemperatur. Sie erhitzen sich stärker als 
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Vegetationsflächen, strahlen die gespeicherte Wärme schneller ab und führen somit zu 

weiteren Aufheizungen. Dies betrifft v.a. dunkle, bituminöse Flächen.  

Auf die Führung von Frischluftströmen hat die geplante Bebauung keinen wesentlichen 

Einfluss, da diese in erster Linie auf größeren Offenlandflächen wirksam werden, die vom 

Eingriff nicht betroffen sind. Beeinträchtigungen von bedeutsamen Kaltluftbahnen sowie 

Kaltluftsammelgebieten mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion durch 

Schadstoffaustrag sind nicht zu erwarten.  

 

4.2.3. Wasserhaushalt 

Die anlagebedingte Versiegelung bewirkt den Verlust an Infiltrationsfläche und eine 

entsprechende Verminderung der Grundwasserneubildungsrate. Es kommt zur 

kleinflächigen Störung des Bodenwasserhaushalts durch die Erhöhung des 

Oberflächenabflusses, die Ableitung des Niederschlagswassers und den Verlust 

speicherfähiger Bodenkörper.  

Eine Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch nutzungsbedingte 

Schadstoffimmissionen erscheint nicht wahrscheinlich, im Plangebiet ist lediglich An- und 

Zufahrtsverkehr der Anlieger zu erwarten, der sich quantitativ an der Weiterentwicklung 

des G-Gebiets orientieren wird. Der Gefahr des Austritts von grundwassergefährdenden 

Stoffen aus Fahrzeugen oder gewerblichen Anlagen ist mit entsprechenden Auflagen zu 

begegnen.  

Betriebsbedingt kommt es zu höherem Verbrauch an Trinkwasser und einem erhöhten 

Eintrag von belastetem Wasser in die Kanalisation.  

 

4.2.4 Lebensräume, Arten und biologische Vielfalt 

Die Umsetzung des B-Plans verursacht baubedingt visuelle Störreize, Beunruhigungen 

durch Lärm, Erschütterungen und Licht, die insgesamt zu Störungen der Tierwelt führen.   

Durch die Anlage der Gebäude und Außenanlagen, der Erschließungsstraßen sowie der 

Entwässerungs- und Versickerungsanlagen kommt es dauerhaft zum Verlust der 

folgenden Biotope:  

 

BJ   Siedlungsgehölz alte Ausprägung    820 m2  

BJ   Siedlungsgehölz junge Ausprägung    550 m2 

HU3 Sportrasen 4.900 m2 
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Insgesamt 6.270 m2 

 

 

4.2.5 Schutzgebiete 

Das Planungsvorhaben beeinträchtigt weder mittelbar noch unmittelbar Arten nach 

Anhang II der FFH-Richtlinie (s. Artenschutzprüfung „Fachbeitrag Artenschutz gem. § 44 

BNatSchG (besonders geschützte Arten)“. Auch für die nächstgelegenen Flächen des 

FFH-Gebiets 5314-303 „Nistertal und Kroppacher Schweiz“ ist durch den 

Lebensraumverlust eine Qualitätsminderung nicht zu erwarten.  

Es sind weder direkt noch indirekt Brutbiotope von Arten der Vogelschutzrichtlinie 

betroffen. 

 

4.2.6 Landschaftsbild und Erholung 

Bei Durchführung der im Bebauungsplan vorgesehenen Baumaßnahmen ist mit visuellen, 

zeitlich begrenzten Beeinträchtigungen durch Baumaschinen, Lagerplätze, Erdaushub, 

offene Erdflächen bzw. Vegetationsentfernung etc. zu rechnen. Ihre Eingriffserheblichkeit 

für das Ortsbild ist durch die Ortsrandlage und optische Abschirmung durch den 

straßenparallelen Gehölzstreifen gering. 

Dies gilt auch für die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch die Errichtung von 

gewerblichen Gebäuden, erschließenden Verkehrswegen und Einrichtungen für den 

ruhenden Verkehr.  

 

4.2.7. Kultur- und sonstige Sachgüter 

Da keine Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler oder wertvolle Bestandteile der 

Kulturlandschaft vorhanden sind, ergeben sich auch diesbezüglich keine negativen 

Auswirkungen. 

 

4.2.8. Mensch und Siedlung  

Während der Bauzeit kommt es durch die Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen der Anlieger 

aufgrund von Lärm, Staubemissionen und Erschütterungen. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass nördlich und südlich des Eingriffsbereichs ausschließlich Gewerbeflächen liegen.  

Veränderungen hinsichtlich Landschaftsbild und Erholungsnutzung wurden bereits unter 

4.2.6. erörtert.  
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4.3. Zusammenfassung der Erheblichkeit der vorhabenbedingten Auswirkungen 

Die geplanten Eingriffe verursachen vorrangig Beeinträchtigungen der Faktoren 

Grundwasserhaushalt und Boden durch die prognostizierte kleinflächige Versiegelung und 

dem Verlust biologisch aktiver Flächen. Der Bodenwasserhaushalt wird darüber hinaus 

durch die Versiegelung und Niederschlagsableitung weiter verändert.  

Dazu kommen die Biotopverluste von Rasenflächen und Gehölzrändern, die wie die 

Versiegelung von geringer Eingriffserheblichkeit sind.  

Die vorhersehbare Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes aufgrund der 

optischen Exposition wird durch das bestehende G-Gebiet, das straßenbegleitende 

Gehölz  und den östlich vorgelagerten Waldbestand gemindert.  

Die klimatischen Veränderungen sind hinsichtlich der Kaltluftproduktion und 

Kaltluftströmung geringfügig.  

 

 

5. Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich 

 

Als synoptisches Ergebnis des Abgleichs zwischen den eingriffsbedingten Wirkfaktoren 

und der spezifischen Schutzbedürftigkeit der Landschaftspotentiale ist das untersuchte 

Projekt von geringer Eingriffserheblichkeit. Dies beruht sowohl auf dem Verlust von 

ökologischen Strukturen und Lebensräumen, als auch auf der flächigen Inanspruchnahme 

von biologisch und hydrologisch aktiven Böden sowie der landschafts- und 

ortsbildverändernden Wirkung. Daher kommt der Verringerung der pedologischen und 

hydrologischen Beeinträchtigungen Bedeutung zu. Die Bodenversiegelung und –

beanspruchung ist auf das absolut notwendige Mindestmaß zu beschränken, die Störung 

des Boden- und Grundwasserhaushalts ist möglichst durch das Belassen des 

Oberflächenwassers im Eingriffsbereich zu minimieren.  

Hinsichtlich Minderung und Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild stellen eine 

wirkungsvolle Ein- und Durchgrünung sowie die landschaftsgerechte Gestaltung der 

Baulichkeiten wirksame Maßnahmen dar.  

Die Ermittlung des flächenhaften Kompensationsbedarfs aufgrund des aufgetretenen 

Biotopverlusts ist aus der Tabelle 1 ersichtlich.  

Die Ausführung von Pflanzarbeiten und Beginn evtl. Entwicklungsmaßnahmen soll in der 

der Erlangung der Rechtskraft des B-Plans folgenden Pflanzperiode bzw. in der 

Pflanzperiode nach Beginn der Erschließungs- und Baumaßnahmen erfolgen.  



23 

 

 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

 

5.1.1. Boden 

Während der Baumaßnahmen ist der Oberboden gemäß DIN 18935 abzuschieben, 

seitlich zu lagern und anschließend wieder zur Modellierung der einzelnen Grundstücke 

einzubauen. Überschüssiges Material ist anderweitig zu verwenden bzw. ordnungsgemäß 

zu deponieren. Zur Herrichtung der Bauplätze ist nur der vorhandene Boden im Auf- und 

Abtrag zu nutzen.  

Der Umfang der Versiegelung ist zu minimieren (s. u. Wasserhaushalt). 

 

5.1.2. Klima 

Der Verlust von Kaltluftentstehungsflächen ist durch die Reduzierung der Versiegelung auf 

das notwendige Höchstmaß zu beschränken (s.u. Wasserhaushalt).  

 

5.1.3. Wasserhaushalt  

Die Gebietsentwässerung wird in einer eigenen Fachplanung in einem Verfahren nach §31 

WHG geplant, dargestellt und durchgeführt.  

Die Schmutzwasserableitung erfolgt über Rohrleitungen mit Anschluss an die vorhandene 

Trennkanalisation.  

Auf den Bauflächen sind, wo immer möglich, Oberflächenbefestigungen 

wasserdurchlässig zu gestalten (wassergebundene Decke, Rasengittersteine, Schotter, 

wasserdurchlässige Verbundsteinpflaster etc.).  

Die Stellplätze sind nur wasserdurchlässig zu befestigen, um den  

Niederschlagswasserabfluss zu beschränken und die Grundwasserneubildung zu fördern.  

 

5.1.4. Biotope und Arten 

Der straßenparallele Gehölzstreifen BJ-1 ist von Westen ab der Grundstücksgrenze auf 

12m Breite zu erhalten, eine Rodung ist nur im östlichen Randbereich auf 820 m2 zulässig. 

Dadurch sind die besonders wertvollen Altbäume geschützt.   

Um Verluste von Vögeln (Brutvorkommen) und anderer potentiell betroffener Arten, v.a. 

Fledermäuse, zu vermeiden, sind die Gehölze nur außerhalb der Brutsaison zwischen 1. 

Oktober und 1. März zu fällen. Da Winterquartiere von Fledermäusen nahezu 

auszuschließen sind, kommt es zu keiner Tötung von Individuen.  
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5.1.5. Landschaftsbild 

Die möglichst intensive Ein- und Durchgrünung der G-Flächen inklusive einer 

landschaftsverträglichen Gebäude-, Dach- und Fassadengestaltung tragen zu einer 

Minderung der Beeinträchtigungen des Landschafts- und Ortsbilds bei.  

Um die visuelle Wirkung zu minimieren, sind die Gebäudehöhen auf 321m ü.NN. begrenzt.   

Im Bereich der Stellplätze sind Bäume zur Durchgrünung zu pflanzen.  

 

5.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft gemäß §9 Abs. 1, Nr. 20 und 25a BauGB 

 

Für alle Maßnahmen gilt:  

Die Flächen werden als private Grünflächen festgesetzt. 

Es ist autochthones Material regional geeigneter Herkünfte aus möglichst ökologischer, 

zertifizierter Anzucht zu verwenden.  

 

5.2.1. Maßnahmen im Geltungsbereich 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Fällung der Bäume vor Baubeginn außerhalb der Brutzeiten  

Um Verluste von Vögeln (Brutvorkommen) und anderer potentiell betroffener Arten, 

v.a. Fledermäuse, zu vermeiden, sind die Gehölze nur außerhalb der Brutsaison 

zwischen 1. Oktober und 1. März zu fällen bzw. die Fläche zu roden. Da 

Winterquartiere von Fledermäusen nahezu auszuschließen sind, kommt es zu 

keiner Tötung von Individuen. 

 

V2   Erhalt des Gehölzstreifens an der B 256 im Nordteil des Plangebietes 

 Der Altholzstreifen ist von der Grundstücksgrenze nach Osten auf 12m Breite zu 

erhalten. Dadurch verringert sich der Eingriff von 1.750 m2 auf 820 m2.  

 

5.2.2. Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 

 

Ersatzmaßnahmen 
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6. Bilanz 

S. Anhang 1: B-Plan mit bilanzierungsrelevanten Eingriffsflächen 

    

Tabelle 1      

      

Berechnung der Eingriff-Ausgleichsbilanzierung    
nach: Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz, 
2021 

      
Code  Text Fläche in m2 Grundwert Flächenwert  

      
Eingriff       

      

      
BJ Siedlungsgehölz  820 16 13.120  

 alte Ausprägung     

      

 Siedlungsgehölz 550 10 5.500  

 junge Ausprägung     

      
HU3 Sportrasen 4.900 4 19.600  

      

      
gesamt    38.220  

      

      
    

7. Zuordnungsfestsetzung 

Eine Zuordnung der Festsetzungen von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft, die als Ausgleich bzw. Ersatz für die zu 

erwartenden Eingriffe im Plangebiet vorgesehen sind, erfolgt nicht, da nur private 

Nutzungsflächen entstehen. 

 

 

8. Planungsalternativen 

 

Um die weitere langfristige Entwicklung als Gewerbestandort sicherzustellen und dabei die 

Vorteile der günstigen Erschließungsvoraussetzungen aus wirtschaftlicher und 

verkehrlicher Sicht zu nutzen sowie im Hinblick auf einen sparsamen Umgang mit Grund 
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und Boden, hat die Gemeinde die Ausweisung des Erweiterungsbereichs zum 

bestehenden G-Gebiet beschlossen.  

Alternative Standorte für die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen angesichts des 

Erweiterungsbedarfs der bestehenden Betriebe kommen nicht in Betracht.  

 

 

9. Methodik der Umweltprüfung 

 

Die Aspekte von Umweltprüfung und Umweltbericht entsprechen den Vorgaben des 

BauGB, insbesondere § 1 Abs. 6 Ziffer 7 (Belange des Umweltschutzes), § 1a 

(Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz), §2 Abs. 4 (Umweltprüfung) sowie § 2a 

(Begründung zum Bauleitplanentwurf Umweltbericht). Die an das BauGB angefügte 

Anlage zu §2 Abs. 4 und § 2a wurde bei der Erstellung zugrunde gelegt.  

Die Angaben aus diesem Planungsbeitrag wurden durch örtliche Bestandserhebungen im 

Jahre 2023 ermittelt sowie den genannten Planungsgrundlagen (LEP, RROP, VBS, 

Biotopkartierung, FNP, LP) entnommen.  

Die Bewertung der Schutzgüter und der Eingriffserheblichkeiten erfolgt verbal-

argumentativ, da rechnerische Bewertungsmodelle der Vielschichtigkeit der 

Umweltfaktoren erfahrungsgemäß nicht gerecht werden. Der Berechnung des 

Bitpopverlustes liegt der „Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in 

Rheinland-Pfalz“, Stand Mai 2021, zugrunde.  

 

 

10. Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen bei der  

Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt  

 

Zur Überwachung der Umweltauswirkungen werden Begehungen des Baugebietes durch 

die zuständige Naturschutzbehörde und die Gemeindevertretung vorgesehen.  

Erstmalige Ortsbesichtigung wäre nach einer Bebauung von 50 % des Gesamtgebietes 

bzw. des ersten Erschließungsabschnitts, dann nach der Bebauung von mind. 90 % des 

Baugebietes und nachfolgend im Abstand von 5 Jahren.    

 

 

11. Zusammenfassung 
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Inhalt des B-Plans: 

Die Erweiterungsfläche des G-Gebiets „Siegener Straße“ in Eichelhardt schließt nördlich 

und südlich an die bereits bestehenden Gewerbeflächen der OG Eichelhardt an und 

umfasst eine Gesamtfläche von etwa 4,94 ha. Das G-Gebiet soll nach Umsetzung der 

Planung ca. 4,56 ha umfassen, die Verkehrsflächen ca. 1508 m, die privaten Grünflächen 

2.253 m2. 

 

Ausgangszustand 

Die im Natur- und Kulturraum Altenkirchener Hochfläche in Anspruch genommenen 

Flächen sind hinsichtlich ihrer ökologischen Wertigkeit als deutlich unterdurchschnittlich 

einzuordnen.   

Innerhalb des bereits als Gewerbestandort und Freizeitgelände genutzten 

Planungsbereichs liegen keine aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes wertvollen 

Flächen.  

 

Planungen 

Der im Planungsbereich befindliche sowie daran angrenzende Wald ist sowohl in der 

Bestands- als auch in der Zielekarte lediglich als „übrige Wälder und Forsten, nicht in der 

Biotopkartierung erfasst“ dargestellt. Nur ein Komplex süd-östlich des B-Plangebietes ist 

als Quelle zu entwickeln.  

Der Flächennutzungsplan (FNP) der VG Altenkirchen weist den Planbereich als Flächen 

für Gewerbe und Sportanlagen aus. Parallel zur Aufstellung des B-Plans erfolgt die 

punktuelle Änderung des FNP mit entsprechender Ausweisung der überplanten Flächen.  

Schutzgebiete nach den §§ 17 bis 23 LNatSchG oder Natura 2000 sowie geschützte 

Biotope nach § 28 LNatSchG sind nicht ausgewiesen.  

 

Eingriffserheblichkeit 

Bei der Realisierung der vorliegenden Planung kommt es durch die Anlage der Flächen  

für Gewerbe und den ruhenden Verkehr zum kleinräumigen Verlust von Lebensräumen für 

Tiere und Pflanzen.  

Außerdem zur Neuversiegelung von Boden und dadurch zur Beeinträchtigung des 

Wasserhaushalts aufgrund der Verringerung der Grundwasserneubildungsrate und der 

Veränderung des Oberflächenabflusses. Eine Störung der Bodenprofile und Verdichtung 
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erfolgt darüber hinaus auf bis zu 4,5 ha.  Durch die Bebauung und Versiegelung gehen 

kleinräumig Kaltluftentstehungsgebiete verloren, befestigte Flächen heizen sich stärker auf 

und haben eine geringere Verdunstungsrate, Klimaextreme verstärken sich punktuell. Der 

Kaltluftabfluss für die bestehenden Gewerbeflächen wird nicht negativ beeinflusst.  

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch die Ausweitung der Bebauung ist durch 

die visuelle Abschirmung durch Gehölzstreifen und Waldbestände unerheblich. 

Insgesamt kommt es nicht zu erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen aller 

relevanten Umweltfaktoren 

 

Vermeidung und Eingriffsminimierung 

Zur Eingriffsminimierung wird der straßenparallele Gehölzstreifen im Nordwesten auf 12m 

Breite erhalten. Die Stellplätze werden wasserdurchlässig befestigt.  

 

Zur Minimierung der Bodenversiegelung und Beeinträchtigung des Wasserhaushalts wird 

das Oberflächenwasser getrennt dem östlichen Waldbereich zugeleitet.  

Um die Durchgrünung der G-Flächen zu gewährleisten, werden Pflanzgebote erlassen.  

 

Ausgleich 

Der restliche erforderliche Ausgleich soll außerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs erfolgen.  
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